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zoxlncss commontationes, et/»//tto/sM, incautos

seduoero sdizue pervortere, ldno od poxulos dooi^>ero, lidon-

dlusc^uo inimiois William saoviondilius adjutrioes xorrigoro

manus. (^>uaproxder ut Collis imxiao od insidiosae Quorum-

dam liorum soriptorum molitiones innoduerund, non disdu-

limus zier Nostrss Lnc^clioas alias^ue ^^ostolicas littoras

oallida oorum od prava denundiare oonsilia orroresczue dam-

naro, simul od exitiales xsdokaoero sraudos, t^uidus divinam

ecclesiso oonsditutionem et ecolosiasdioam disoixlinam, imo

et totum ipsum pulzlioum ordinem lundidus evertere vsker-

rime contendund. Ilt c^uidem tristissimo taclo oomz?rol>a-

dorn est, oos doxosito tandem simulationis volo xerduollionis

voxillum contra <znsmounHue a l>eo oonstitutam ziotesdatem

aide jsm extulisso. Verum non Imoo sola sulzosd gravis-

sima lugendi causa, praeter enim cos, <^ui omnium ostlio-

lioorum scandalo so xorduollilms devovorunt, ad amaridu-

dinum lisosdrgrum oumulum in dlieologicum odiam Stadium

^>rodire videmus, «zui novitadis ouxidine od aostu
ck'seett?e« e/

magistri oxisdunt erroris, <zuia voritatis disoi^uli non

kuerund. I?eregrinis «zuixxe imxrol>andis<zuo dootrinis saor»

ij?si inöoiunt sdudia od publicum odiam, si c^uod tonend in

solmlis od sesdemiis docondi magisderium prolansre non

dulzidsnd, ixsumc^ue, c^uod tueri so jaotand, saoratissimum

adulderare dignosountur Videi do^>ositum. ^ti^uo intor im-

jusmodi erroris magistros ex oonstanti et l'oro eommuni

xer Lormaniam Lama adnumoradur (li?oii0ios HüNWs,

utpoto <^ui audsclor a regio, «zuem universa Iraditio et

33. I'atres in exxonendis ao vindioandis Videi voritsdilzus

tramido stravore dellootens, «zuin et suxorlzo oontomnons

od damnans, tenolzrosam ad orrorem omnigonum viam molia-

tur in Oul>io ^ositivo tsm^uam liasi omnis dltöologiose in-

c^uisitionis, et in prinoi^io, r^uod statuit, radionom ^zrinoixem

normsm so unioum medium esse, c^uo liomo sssoc^ui nossid

su^ernaturalium voritstum oognidionom. sluae cum ex zdu-

rium Qormaniao l'lieologorum ssororumouo lZoolesiao I?a-

storum donuntiationilzus, reelamstioniiius od expostulationi-

kus ad i^osdras ^orvonerund sures, ne orodido Collis Vxosto-

latus oklicio ao saorosanodi Vidoi doxosidi ousdodiondi munori
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desssemus, statim cursvrmus, ut Ilermesii opera ad 3anc-
tsm 8edem mitterentur examinanda; c^uod et laetum est.
8unt autem sec^uentla (Dermanice edits).

„I. Einleitung In die ehristhatliolische Ilieologie, von
Ueorg Hermes, Drokessor der dogmatisehen I'hevlogie an
den Universität xu Münster. Drsterl'lreil. Dlliiosophisclie
Einleitung. Münster in der lio^^enratldselren Dueli- und
liunstllandlung 1813- II. Dinleitung In die eliristltatlioliselle
Ilieologie von Deorg Hermes, Doctor derIllreologis und
Dliiloso^liie, Drolessor der 'Idleologie an der Dllelnischen
Driedrielr-I^Vilhelms-Dniversität Donn nnd Domliaziitular
der Metro^olitanlnrelie xn liöln. Zweiter 'I'Iieil. positive
Einleitung. Itrste ^htlieilung. Münster in der liozlzien-
rstlr'sclien Duell- und Dunsthandlung 1829- !!'. Dllristlta-
tholiselie Dogmatlli, von deorg Hermes, Doetor der Dlleo-
logie und Dlliloso^Ilis, Drolessor der Dlreologie an der
Dlleiniselien I'riedriell-Willlelms-DniversitätDonn und Dom-
Itapitular derMetro^olitanIlirelle xu liöln, naell dessen lüde
llerausgegelien von Dr. d. II. ^elltsrleld, ordentlichem Dro-
Isssor der I'heologie an der Universität und Inspektor des
hatholiseh-theologischen donvilltoriums xu Bonn. Irrster
d'heil. Münster in der liojipenratll'sehen Duell- und liunst-
Handlung 18Zll." dl . - .?-. .'.

(I) Introduetio in 'I'Iieologiain eliristiano - catliolieam,
auetore deorgio Dermes, ll'heologiae dogmatieae in apade-
mia Monasteriensi Drolessore. Dars znnma, introduetionein
zzhilosophieam continens. Monasterii ex Dihlio-at^ue leo-
nopolio dojlpenrstli 1819. (II) Introduetio in Iheologiain
ehristiano-eatllolieam, auetore deorgio Ilerines, Dlleiilogiae
et Dliilosoplliae Doetore, in DhensnaDriderico-IVilheliniana
rV.eademia Donnensi Dheologise Dro^sssore et da^itulari
cstliedrali eeelesiae Metro^olitanae doloniensis. Dars altera,
introduotionem positivam evntinens. Monasterii exDihlio-
atc^ue leonojlolio do^enratlr 1829. (lll)Dogmatiea ehri-
stisno-eatlioliea, auetore deorgio Dermes, 'llleologiae et
Dhiivsopllise Doetore, in Dhenana Dridericö-^illrelmiana
L,eademia Donnensi Dheologias Drolessoro et da^>itulsri
cathedrali eeelesiae Metro^olitanae doloniensis,- zivst ejus
mortem edita a Dr. I. II. ^eliterfvldt, in .^eademia 'I'lieo^



Zogiao I>role88ore s)rclin.-ac oatlmlici oonviolorii tlieologiei

IZonnensis In8^ieetore, ?ars l?rims. ZVIons8terii ex IZiklio-

stl^ue Iconoziolio tüoppenratli 183^.

IIc>8 igitur lilzro8 traäi jussimus Ilmologis (iormanicae

lingusv ^>eriti88imi8 omni ex ^srto «liligenti88ime j?er8cru-

tanclo8, c^ui ^>raeeij?ua ox eisclem notancls loea exeer^erenti

longo otiam, 8i ozius suisset, orationi8 traelu, zirout 80N8uum

v>erlzorumcjuo conlextu8 exigore vicleretur, eac^ue in ialinuin

>oo8a aecursti8 notsrent sniina6ver8ionillU8, c^use omnis

«e<Inln et oon8iclersti88ime prso8titerunt, stlzne cuin jamvul-

gals lams inveniuntur omnino conooixleü. I^rseteres eaelein

excerpla loea unaeuin een8orii8 memoratorum 'I'Iieologornm

notationilnl8 traclits 8unt sIÜ8 etism 8. I'Ileologiae Nagi-

8Ni8 aü catlioliesm trutinam iterum revoosncla; et omne8

unanimi eon8en8ione eonvenerunt, iili8 in Ioei8 contineri

cloctrinas slz8ona8 s oatlioliearnm veritatum z?rinei^>ii8, ^lurs

rcperiri ^oi'^oosin lli8^utsta, ^lura ex amlnguo 6icts, ^>Inra

llexilocjua et olz8enra sei imzilicanllsm et vitiaiillsm eatlio-

lieorum 6ogmatum intelligentiam arte et a^zte eonoinnala^

et nt ^lurimum ex ^eatliolicorum cominentis eriorilus^uo

eonge8ts. 1'snclem rem lotam ox integro cii8outioncian, et
exsminsnllsm clelerri voluimu8 all Veneralzile8 I'ratre8 lüo-

8U08 3. Ii. Ii. Larllinale8 in tota Hepullliea Cliri8tiana In-

s^ui8itore8 generale8. Iii gutem omni 8tuäio> proutreigrs-

vit»8 poxtulabst, euneta et 8ingula ex^encionles. j?o8t msluram

cii80U88ionem in Longregsiiono corsm lHolis lalnta, 6iju-

ciicarunl, evane8eere auctorem in eogitationilzu8 8ui8,plura-

hue in clieti8 oxeriku8 eontexere sd8nrcla et a «lootrina

(üstliolicae licelesiae aliens; ^raesertim xero cz're« naturam

liclei et ereclenclorum regulsm: c?>e« sserain 8cri^>tursm,

1'rsclitionem, llevelationem et Ücele8iae ÄIagi8teri>im: c?ret«

motixa ereclilzilitsti8 : c?'rc« argumenta, ljueis exi8tvntia II ei

scl8trui, eonörmsricjue eon8uevit: c?re« i^>8iu8 Hei 088entiam,

8snetitstem, M8titiam, lilzertatem eju8l^ue linem in operil>u8,

c^uav a I'IleoZogi8 voeantur «</ : nee non e?>c« drstiao

neee88iatom, ejusäem^uo so äonorum 6i8trilzu>ionem, retri-

kutionem xrsemiorum et xoensrum inüiotionem : ezrctt?ro-

toztsrentum 8tatum, zaeeestum originale ae liominis ls^>8i

viro8 ; eo8llew^ue lilzros tsm^usm continente8 lloetrinas et
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proposiliones respective s»1sss, temernrjns, cnptiosss, in
3eepticisinuin er Indülerentisrnurn indueentes, erroness
sesndsiosss, in c»tl>oliess seiroiss injuriosss, ?idei divinae
eversivss, Iineresiin snpicntes, ae id!»s »k Veclesia dsnrns-
tss, prökiiizendos er dninnsndos esse^esnsuerunt.'

Nos itsrsuv, suditis prseintoi'ütn '(Zsrdin-dium sutlekiZÜs
et omnilzus pleno nerplönsis, de ^oirin^ ecnrsilie, »e etisin
motu proprio et ex oerts 80tynris,. so 'MSlara dcliderstiÄne
i^ostris, dec^ne ^postoliene petestatis pienitudinc, praedie-
tv8 iibres udirzuo et c^uocun^ue idioinnte, 8en «^lstiins edi-
lione nut vertone lrucus^ue inipressos^ »ut rn posterum,
cplvä sdsit, iwprimendos, tonoro prnes'entiunr d»>nn»mus,
et reprolzsnrus, so in Indicenr Iii>rorurn proiniiilorum re-
kerri rnandsinus; kortsntös et obtestsnrcs irr IZviiiino Vene-
HArilos Vrstre^ pstiiarclras, ÄrcKid^iseopos, et LpiscopSs,
»lios^uo ioooruin Drdinnrio^, ut inoinores districti, »er/?/-

c^uod eis s' Vä'skoruin ?rine!pe iiet de in-
striretione, re^iniine, et cnstodi» (iiegis ipsis eomniissi,
neduin inernorstns iilzrds » selrolis repellere," veruin okiam
propriss dres si> irujusiNodi venenntis puseuis vnini eurs
et solieitudine »vertere siilNFnnt. ' u??

Vt »utein eaedem prneSentesDittet^e'öinnWiis kseiiins
innot^sesnt, nee rpns^usin i^nc>!-n!N»nt ciileNgi-e
Sit, voiumus, et decerninius, iil.ss sd v:dv»s linsilrcÄe?rin-
eipis ^postolorum so (Z»neeilari»e ^ziNsteliese, neeiion (Zu-
rise denersiis in Nonte eitstorio; so in ^Veie Lainpi >VIo-
r»e de vrde per sii^ueni ex Vursorilzus Z^ostiis, ut inoris
est, pudüesri, iiinruin^ue exernpl» iN6eni skiix» reiincpii.

vatnnr lienide apud 8. Ugrism Ni/jorein snk >Vnnuio
Visoslorns die XXVI. Septembris Vnno Äl)V(ZVXXXV VAn-
tiiiestus viostri ^nno V-

ZK. < «z« T-r^s^«> Z<».
Die, Alense ' et ^nnn, cjnibns sn^rn, sNprgdiets I)»rn-

nstio et ?rdinl)iti0 »kiix», et pulziicst» i'uit sd valvss IZnsi-
liese ?riNe!pis /Vpostoloruin et (ZAneellcirise ^postolieae,
liecnon (Zurise Generalis in klonte VitStorio etin Lcie (Z»inpi
Hörne, »e in »Iiis levis Colitis et eonsuetis Drlzis per ine
Lloz'sium Zpikorri ^postolieunr (?>ii^orsint !>

i 'l- > '' - IvsnNtt' VÄknvvttli,' MAisM Lursorunr,
2*
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Verdammung und Verbot der in drei Theileu in
deutscher Sprache herausgegebenen Werke des Georg
Hermes ; unter den Titeln:

I. Einleitung in die christkatholische Theologie.

Erster Theil. Münster, ißt9.
II. Einleitung in die christkatholische Theologie.

Zweiter Theil. Münster, iu-29.
III. Christkatholische Dogmatik. Erster Theil. Mün-

step, 183ä. ^ e„..!rl.

Papst Gregor»,»s XVI.Zu der Sache ewigem Gedächtnis.

Während wir seufzen über die höchst bittern Drangsale uno

Verlurste, welche die katholische Religion in dem schmählichen und

anhaltenden Verfolgungskriege prleidet, wodurch gottlose Menschen

und offenbare Feinde der Kirche von allen Seiten her mit allen

Kräften und Kunstgriffen, bald mit Waffengewalt, bald mit

Lästerungen, Schmähungen und Verwünschungen, bald mit auf¬

rührerischen Wd gotteslästerlichen Schriften sie, die Kirche , wenn

es möglich wäre, gänzlich zu vernichten und zustürzen sich bestre¬

ben , während wir unter Thränen die unmenschliche Grausamkeit

derjenigen verwünschen, die eben deßhalb gegen die Klöster und

gegen dieOrdcnsmanner mit teuflischer Wuth losstürmen, um sie

durch Plünderung^ Brand und Mord zu.Grunde zurichten, die

aus solche Weise ohne Unterlaß alles göttliche und menschliche

Recht verletzen, so kömmt nun, um unsere Betrübnis, die uns

Tag und Nacht niederbeuge, noch zu vermehren, ein neues höchst

bcweinenswerthes und drangsalvolles Ereignis hinzu, daß sich

nämlich unter diejenigen, welche durch Herausgabe von Schriften

für die Religion streiten, einige heuchlerisch einzudrängen wagen,

die sich den Schein geben und sich rühmen, ebenfalls für die Re¬

ligion zu kämpfen, damit sie durch Beibehaltung ihres Scheines,

aber Verachtung ihrer Wahrheit ,desto leichter durch die Philosophie,

oder durch.ihr,e flachen philosophischen Hirngcspinnsteund durch eitle

Tru gschlüsse die Unbehutsamen verführen und verderben, sonach

auch die Völker täuschen und desto zuversichtlicher den Feinden,

welche im offenen Karnpfc wüthcn, hilfreiche Hand lMen können.

Sobald uns daher die gottlosen und hinterlistigen Bestrebun-
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gm einiger dieser Schriftstellerbekannt wurden, so säumten wir
nicht, durch Unsere Rundschreiben und andere apostolische Briese
ihre schlauen und bösen Rathschläge aufzudecken , ihste Irrthümer
zu verdammen, und zugleich ihre zum Verderben führenden Be¬
trügereien bekannt zu machen, wodurch sie die göttliche Ver¬
fassung der Kirche, die kirchliche Disciplin, ja sogar auch alle
öffentliche Ordnung von Grund aus zu zerstören mit nichts¬
würdigem Muthe auf das verschmitzteste anstreben. Und wirk¬
lich hat eine höchst traurige Thatsache bewiesen, daß sie endlich
den Schleier der Heuchelei abgelegt, und die Fahne deS Auf¬
ruhrs gegen jede von Gott angeordnete Gewalt schoch hoch aus-

Aber dicß ist keineswegs die einzige, wichtigste Ursache unserer
Trauer. Denn außer denjenigen, die zum Aergerniß aller Ka¬
tholiken sich an die Aufrührer angeschlossen haben, sehen wir, um
das Maß Unserer Bitterkeitenvoll zu machen, selbst auf der
theologischen Laufbahn einige auftreten, die aus Begierde und
Sucht nach Neuerungen, immer lernend und nie zur Er-
kenntniß der Wahrheit kommend, Lehrmeister des Jrr-
thums sind, weil sie nie Schüler der Wahrheit waren. Denn
durch fremdartige und verwerfliche Lehren vergiften sie die hei¬
ligen Wissenschaften, und tragen kein Bedenken, selbst das öffent¬
liche Lehramt, das sie auf Schulen und Akademien bekleiden, zu
entweihen, und geben so zu erkennen, daß sie die heilige Hinter¬
lage des Glaubens, welche sie zu schützen sich rühmen, verfälschen.
Und unter die Lehrer dieses Jrrthums wird, laut einem bestan¬
digen und beinahe durch ganz Deutschland gemeinschaftlichenRufe,
auch Georg Hermes gezählt, weil er nämlich von dem könig¬
lichen Wege, den die ganze Erblehre und die heiligen Väter in
der Erklärung und Beweisuug der Glaubenswahrheitcn gebahnt
hatten, verwegen abweicht, ja sogar ihn stolz verachtet und ver¬
wirft, auf dem positiven Zweifel als der Grundlage aller theo¬
logischen Untersuchung eine finstere Bahn zu einem allseitigen
Zrrthume zu brechen sucht, und in dem Princip, das er aufstellt,
die Vernunft zur vorzüglichsten Richtschnur macht und als das
einzige Mittel erklärt, durch welches der Mensch die Erkenntniß
übernatürlicherWahrheiten erlangen könne.

Da dieß durch die Angaben, Klagen und Aufforderungen
mehrerer Theologen und ehrwürdiger KirchcnhirtenDeutschlands



nns zu Ohren gekommen war,.haben wir, damit wir das uns anver¬

traute Amt des Apostolates und die Pflicht, über die heilige

Hinterlage des.Glaubcns zu wachen, nicht vernachlässigen, sogleich

veranlaßt, daß die Werke des Hermes zur Prüfung an den heil.

Stuhl eingesandt wurden, was auch geschehen. Diese Werke

sind nun folgende, in deutscher Sprache erschienen:

I. Einleitung in die christkatholische Theologie, von Georg

Hermes, Professor der dogmatischen Theologie an der Universität

zu Münster. Erster Theil. Philosophische Einleitung. Münster

in der Koppenrath'schen Buch- und Kunsthandlung iöi9.

II. Einlcituyg ig die christkatholische Theologie von Georg

Hermes, Doktor der Theologie und Philosophie, Professor der

Theologie an der rheinischen Fricdrich-Wilhelms-Universität Bonn

und Domkqpitular der Metropolitankirchc zu Köln. Zweiter

Theil. Positive Einleitung. Erste Abtheilung. Münster in der

Koppcnrath'schcn Buch? und Kunsthandlung Ig29.
III. Christ fa cho lischc Dogma:ik, von Georg Hermes, Doktor

der Theologie und Philosophie, Professor der Theologie an der

rheinischen Friedrich-Wicholms-Universität zu Bonn und Dom-

kapitular her Mctropolitankirche zu Köln; nach dessen Tode

herausgegeben von Dr, I. H. Achterfeld, ordentlichem Professor

der Theologie an der Universität und Inspektor des katholisch-

theologischen Conoiktoriums zu Bonn. Erster Theil, Münster

in der Koppenrath'schen Buch- und Kunsthandlung igzss.

Diese Bücher nun ließen wir Theologen übergeben, welche

der deutschen Sprache vollkommen kundig sind, damit sie dieselben

nach allen Seiten aus das fleißigste prüfen, die vorzüglichen und

bemerkcnswsrthen Stellen, auch in lange fortlaufenden Perioden,

je nachdem es der Zusammenhang des Sinnes und der Worte

zu erfordern schien, aus ihnen ausziehen, diess Stellen in das

Lateinische übersetzen und mit genauen Anmerkungen begleiten

sollten; was sie alles mit Sorgfalt und der größten Umsicht ge¬

leistet haben, so daß sie, mit dem allgemeinen Rufe über diese

Werke vollkommen, übereinstimmend erfunden wurden. Außerdem

wurden oben diese ausgezogenen Stessen nebst den beurtheileriden

Anmcrkungemgedachter Theologen auch andern Lehrern der Theo¬

logie übergeben, welche sie ebenfalls nach der Richtschnur der

katholischen Lehre prüfen sollten.; und alle trafen mit vollkom¬

mener ssebereinstimmung darin zusammen, daß in jenen Stellen



Lehren enthalten seyen, die von den Principicn der katholischen
Wahrheiten abweichen, daß mchreres gefunden werde, was
verkehrt behandelt, mchreres zweideutig ausgedrückt,mehreres
schwankend und dunkel, künstlich und geflissentlich zusammenge¬
stellt sey, um die Erkcnntniß katholischer Dogmen zu verwickeln
und zu entstellen, und dieß, wie gewöhnlich, aus den Schrif¬
ten und Zrrthümcrn der Nichtkatholiken zusammengetragen. End¬
lich haben Wir die ganze Sache Unfern ehrwürdigen Brüdern,
den Cardinälen und General-Inquisitoren der ganzen Christenheit
übergeben, um nochmal alles zu prüfen und zu durchforschen.
Diese aber haben mit allem Fleiße Alles und Einzelnes, wie
es die Wichtigkeit des Gegenstandeserfordert, erwogen, und nach
reiflicher Bcrathung in einer von Uns gehaltenen Congregation
das Urtheil gefallt, daß benannter Schriftsteller in seinen eigenen
Gedanken sich verliere, daß Er in den angeführtenWerken mch¬
reres Absurde und von der Lehre der katholischen Kirche Abwei¬
chendes zusammenstelle; besonders über die Natur des Glaubens
und die Glaubensregel; über die heilige Schrift, die Erblehre,
die Offenbarung und das Lehramt der Kirche; über die Beweg¬
gründe der Glaubwürdigkeit, über die Beweise, durch welche das
Daseyn Gottes bewiesen und bestätigt zu werden pflegt; über
das Wesen Gottes selbst, seine Heiligkeit, Gerechtigkeit, Freiheit
und seinen Endzweck in den Werken, nach außen, wie die Theo¬
logen sagen; eben so über die Nothwcndigkcitder Gnade, über
Ertheilung derselben und der Gnadengaben; über Austheilung
der Belohnungen und Verhängung der Strafen; über den Zu¬
stand der ersten Eltern, über die Erbsünde und die Kräfte des
gefallenen Menschen; auch fanden sie für gut, daß eben diese
Bücher zu verbieten und zu verdammen seyen, als solche, welche
beziehungsweise falsche, verwegene, verfängliche, zum Scepticis-
mus und Jndifferentismus hinführende, irrige, ärgerliche, den
katholischen Schulen schimpfliche, den göttlichen Glauben zerstö¬
rende, nach Ketzerei riechende, und schon anderwärts von der
Kirche verdammte Lehren und Sätze enthalten.

Nachdem Wir also die Stimmen der vorgenanntenCardinale
angehört und alles wohl erwogen haben, so verdammenund ver¬
werfen Wir in kraft dieses auf ihren Rath hin, und auch aus
eigenem Antriebe, aus gewisser Kenntniß und nach reifer Ueber-
lcgung Unsererseits kraft der Fülle der apostolischenVollmacht die
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obgcnanntenBücher, sie mögen wo immer, und in was immer
für einer Sprache, Ausgabe oder Übersetzung bisher gedruckt
worden seyn, oder in Zukunft, was ferne sey, noch gedruckt wer¬
den, und befehlen, daß sie in den Index (Anzeiger) der verbo¬
tenen Bücher eingetragen werden; zugleich ermahnen und beschwören
Wir im Herrn die ehrwürdigen Brüder, die Patriarchen, Erz-
bischöfe und Bischöfe, und die übrigen Kirchenvorsteher, daß sie,
eingedenk des strengen und schärfsten Gerichtes, daß sie vor
dem Obersten der Hirten über den Unterricht, die Leitung und
Bewachung der ihnen anvertrauten Heerde zu erwarten haben,
nicht blos die erwähnten Bücher von ihren Schulen entfernen,
sondern auch die eigenen Schafe von solch vergifteten Weiden
mit aller Mühe und Sorgfalt abzuwenden suchen.

Damit aber Unser gegenwärtiges Schreiben Allen leichter
bekannt werde, und Niemand sich mit Unkenntniß desselben ent¬
schuldigen könne, so wollen und beschließen Wir, daß es an den
gewöhnlichen Orten, an den Thüren der Petcrskirche, der apo¬
stolischen Kanzlei ic., wie es Sitte, bekannt gemacht werden und
Abschristen davon dort angeheftet bleiben.

Gegeben zu Rom bei Sr. Alniia unter dem Fischer¬
ringe den 26. Sept. 1825. Im sten Jahre Unsers Papstthums.

Preußen.
Die »Allgcm. preuß. Staats-Zeitung«v. 13. Jan. enthält

Folgendes:
Berlin, den 4. Januar tgZ8. Auf Anlaß einer von Sr.

Heiligkeit dem Papste in einem außerordentlichen geheimen Kon¬
sistorium der Kardinäle vom io. Dez. v. I. gehaltenen, die Maß¬
regel wider den Erzbischof von Köln betreffenden Allokulion hat
der Minister der geistlichen ?c. Angelegenheiten, Freiherr von
Altenstcin, das nachstehende Schreiben an den Ober-Präsidenten
der Rhein-Provinz, Herrn von Bodelschwing-Velmedeerlassen:

Während Ew. ?c. der weiteren Entwickelungder unfern
gemeinschaftlichenWirkungskreis berührenden kirchlichen Verhält¬
nisse in der Erzdiözese Köln auf die über die Hemmung der
Amtswirksamkeit des Erzbischofs von der königl. Regierung nach
Rom gemachten Eröffnungen und auf den eben dahin von dem
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Metropolitan-Kapitel über die Uebernahme der kirchlichen Ver¬
waltung erstatteten Bericht, mit vollem Vertrauen in die Weis¬
heit des päpstlichen Stuhles mit mir entgegensahen, mußte es
auch bei Ihnen das höchste Erstaunen erregen, daß Se. Heilig¬
keit der Papst, ohne jene Eröffnungen und den Bericht des
Metropolitan-Kapitels abzuwarten, schon am 10. v. M. in einem
geheimen Konsistorium der Kardinale einen Vortrag über den
Vorgang in Köln gehalten, wie solcher unmittelbar darauf durch
die öffentlichen Blätter bekannt gemacht worden ist. Wie war
es möglich, fragen wir uns, aus der unlautern Quelle von Pri¬
vatnachrichten und Zeitungen, den tatsächlichen Hergang einer
von vielen, ihr Farbe und Charakter gebenden Umständen beglei¬
teten Begebenheit zu schöpfen, ohne eine Berichtigung oder Be¬
stätigung aus derjenigen Quelle zu erwarten, woraus allein das
wahre und volle Licht über dieselbe sich verbreiten konnte? Wie
vermochte eine solche tatsächliche Auffassung die Macht über das
Gefühl zu gewinnen, daß sich dieses in einer Sprache ergoß,
die weit weniger wie eine Klage des Schmerzes, als wie eine
Stimme des Vorwurfs und der Anklage gegen eine Regierung
erklang, welcher der römische Hof schon im vorigen Jahrhundert,
vorzüglich aber seit dem Jahre 1814 großes Vertrauen zuge¬
wandt und bis auf die neueste Zeit bei vorkommender Gelegen¬
heit auf vielfache Weise zu erkennen gegeben hat? Gern hätten
wir den Grund der Aufregung in der Wirkung der UeberrafchuNg
durch die Nachricht von der einfachen Thatsache der Hemmung
der Amtswirksamkcit des Erzbischofes von Köln an und für sich,
gesucht, wenn uns nicht aus unseren Verhandlungen mit Rom
gegenwärtig gewesen wäre, daß der päpstliche Hof, genau bekannt
mit Entstehung, Natur und Entwicklung unserer Erörterungen
mit dem Erzbischof, die nun eingetretene Krisis'als nahe bevor¬
stehend erwarten mußte, so fern Letzterer bei seinen Anmaßungen
beharren und die königliche Regierung nicht geneigt seyn sollte,
die altbegründete Ordnung der Monarchie über das' Verhältniß
des Staats zur katholischen Kirche und alle damit verbundenen
hochwichtigen Interessen denselben zum Opfer zu bringen. Die
Möglichkeit eines so traurigen Ausgangs der seit dem Monate
März mit dem Erzbischose von Seiten der königl. Regierung
geführten Verhandlungen war längst hier in Betracht gezogen,
auch war der römische Hof schon im Monate Mak, so wie zum
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desto weniger sehr bestimmt und nach Ausweis der Akten nicht

bloß mündlich, durch den dortigen königl. Gesandten darauf auf¬

merksam gemacht worden. Welche Wendung die fraglichen Ver¬

handlungen spater, in den Monaten August und September,

nahmen, erfuhr der gedachte Hof auf einem Wege, dem er selbst

unbedingtes Vertrauen schenken mußte. Von den Schritten, wo¬

durch der Erzbischof den Gegenstand und Inhalt meines damals

mit ihm geführten vertraulichen Schriftwechsels, auf eine sehr

bedenkliche Weife zu veröffentlichen nicht Anstand nahm, haben

öffentliche Blätter, namentlich solche, die nicht minder jenseits als

diesseits der Alpen mit Aufmerksamkeit gelesen werden, das teil¬

nehmende Publikum nur allzu dienstfertig unterrichtet. Bei aller

sonstigen Entstellung der Wahrheit thaten dieselben es doch in

so fern mit Treue, als sie keinen Leser darüber in Zweifel ließen,

daß der Erzbischof entschlossen scy, vor der Ausführung der Maß¬

regel nicht zu weichen, sondern sie der königl. Regierung abzu¬

bringen. An demselben Tage, als die diesfällige Instruktion an

Ew. abging, nämlich am ls. November, erhielt der damalige

königl. Geschäftsträger in Rom die Weisung, den dortigen Hof

von der Entschließung Sr. Majestät des Königs, ohne Verzug,

vertraulich zu benachrichtigen. Früher konnte solches nicht ge¬

schehen, weil die definitive Feststellung der Allerhöchsten Entschlie¬

ßung erst kurz zuvor erfolgt war, nachdem man mit dem Eingang

der Erklärung, wodurch der Erzbischof mein bekanntes Schreiben

vom 26. Oktober unterm si. desselben Monats beantwortete,

alle Hoffnung hatte aufgeben müssen, er werde die, durch die

Landesgesetze gezogene und von keinem andern Bischöfe der

Monarchie überschrittene Grenze seiner amtlichen Wirksamkeit nicht

länger verkennen. Eben so wenig konnte auch die Ausführung

der Maßregel länger ausgesetzt werden, damit aber unter allen

Umständen die Nachricht von dem gefaßten königlichen Beschlüsse

noch vor der Ausführung nach Rom gelangen könne, da nach

den Vorgängen, welche die obgedachte Veröffentlichung meines

vertraulichen Schriftwechsels mit dem Erzbischofe zur Folge hatte,

im Interesse der öffentlichen Ordnung kein Augenblick Zeit zu

verlieren war. Sobald nun aber der königl. Geschäftsträger die

unterm is. November an ihn erlassene und am so. desselben

Monats in Rom eingegangene Depesche erhielt, säumte er nicht,
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dem päpstlichen Hofe die ihm vorgeschriebene vertrauliche Mit¬

theilung zu machen. Wenn einige Tage nachher, schon am 4.

Dezember, Privatbriefe und öffentliche Blätter die wirkliche Aus¬

führung der Maßregel, deren Beschluß der königliche Geschäfts¬

träger eben angekündigt hatte, in Nöm verbreiteten, so war der¬

selbe freilich damals noch nicht im Stande, den eigentlichen Her¬

gang gegen Entstellungen, wie die, als sey der Erzbischof mit

großer Waffenrüstung aus seinem Sitze vertrieben worden, ins

wahre Licht zu setzen. Den zu diesem BeHufe ihm unverzüglich

nach Eingang der Nachricht über die Ausführung des Aller¬

höchsten Beschlusses von Berlin aus ertheilten Instruktionen

mußten die unmittelbar vom Rhein über die Alpen dringenden

Privatnachrichten zuvorkommen. In der sichern Erwartung und

mit dem hierauf gestützten Borbehalte baldiger Mittheilung näherer

amtlicher Aufklärung äußerte jedoch der königliche Geschäfts¬

träger dem römischen Hofe vertraulich den dringendsten Wunsch,

daß derselbe so lange, bis ihm diese Miktheilung, und der Bericht

des Mctropolitan-Kapltels zu Köln über die gegen den Erzbi¬

schof ergriffene Maßregel zugekommen scyn werde, jedenfalls

also nur auf kurze Zeit, sein Urthcil in Betreff dieses Gegen¬

standes suspendiren oder doch jeder Veröffentlichung desselben

Anstand geben wolle.

Nicht minder rechtfertigt sich unser Erstaunen durch die Be¬

frachtung des in der Allokution ausgesprochenen Urtheils über

unser Verfahren selbst.

Die Maßregel gegen-den Erzbischof wird darin auf sein

Widerstreben in Absicht und Behandlung der gemischten Ehen,

als alleinigen Grund und Ursache, zurückgeführt. Der

römische Hof weiß jedoch aus vielen anderen Beschwerden gegen

den Erzbischof, namentlich beb Gelegenheit der Aufstellung der

bekannten ich Thesen Und des Verfahrens gegen die Bonner

Professoren, daß die, keiner gütlichen Vorstellung weichende allge¬

meine Anmaßung einer mit den Grundgesetzen der Monarchie

unverträglichen Kirchengewalt, die sich nur in besonderer Anwen¬

dung auf die gemischten Ehen noch schwerer, zugleich durch den

Bruch eines gegebenen Versprechens, kundgegeben hat, der Grund

sey, weßhalb endlich der amtlichen Wirksamkeit des Erzbischofs

hat ein Ziel gesetzt werden müssen. >

Was aber in der Allokütion über die Entstehung der Praxis
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in Absicht der gemischten Ehen in den westlichen Provinzen ge¬
sagt ist, muß das Gefühl unseres Staunens bis zum höchsten
Unwillen steigern. Welche Uebereitung, welche Vermessenheit
liegt in dem Vorwurfe, daß diese Praxis nur dem künstlich an¬
gelegten Betriebe, oder, wie es an einer andern Stelle heißt,
dem nöthigcn Drange der weltlichen Macht ihre Entstehung ver¬
danke? Kennt man so wenig jenseits der Alpen die Regierung
eines Königs, welche 40''Jahre hindurch nur der Ausdruck lau¬
terer Wahrheit, zarter Mäßigung, gewissenhafter Gerechtigkeit
war? Wahrend einem Prälaten ein unbedingtes Lob gespendet
und der Kranz aller Tugenden aufgesetzt wird, welcher, so wenig
man im Uebrigen seinem Privat-Charakter zu nahe treten will,
in der Umgebung, wo er wirkte, bittere Klagen über Unzugäng¬
lichkeit, Unfreundlichkeit, Leidenschaftlichkeitund Argwohn erregt,
der sich nicht gescheut hat, das durch ein ausdrückliches Ver¬
sprechen begründete Königliche Vertrauen zu täuschen und über
die Gesetze und Ordnungen des Landes rücksichtslos sich hinweg¬
zusetzen, dachte man nicht daran, daß die edlen Bischöfe, welche
das Interesse ihrer Kirche nicht zu verletzen glaubten, wenn sie,
fromm und weise, die Eintracht mit dem Staate zu erhalten
strebten, durch jenen Vorwurf zugleich mittelbar als solche be¬
zeichnet wurden, welche in die Fallstricke .der. weltlichem Macht
sich hätten einfangen lassen oder feige den Zumuthungen derselben
die Rechte ihrer Kirche zum.Opfer gebracht?' War es nicht
dasselbe aus der Natur der Verhältnisse einer gemischten Bevöl¬
kerung entspringende Bedürfniß, wcßhalb die Bischöfe der west¬
lichen Provinzen sich mit Wünschen an den päpstlichen Stuhl
gewandt hatten, durch welches sie, als das Breve vom 25. März
1836 auf ihr Schreiben ergangen war, angetrieben wurden, über
dessen? praktische Anwendung unter Berücksichtigung der Landes-
Gcsetze, mit der Staatsbehörde sich zu vereinigen?. Liegt dieser
Vereinigung, welche dem Resultate nach in der bekannten, im
Jahre 1834 an die General-Vikare erlassenen Instruktion ent¬
halten ist, etwas anderes zu Grunde, als was seit einem Jahr-
ghundert und länger schon, ungestört in vielen deutschen Ländern
bei Behandlung der gemischten Ehen als die mildere Disciplin
beobachtet wird? Konnte die^ Erlqssung dieser Instruktion da¬
durch zu einer Beschwerde von Seiten des römischen Hofes Anlaß
geben, daß sie einen Thcil einer Uebereinkunft bildete, welche
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unterm 14. Juni 1«54 von dem Erzbischofe Grafen von Spiegel

mit der Staats-Behörde abgeschlossen worden ist, und der nach¬

her die übrigen Bischöfe der westlichen Provinzen beigetreten?

Kam es doch darauf an, die Interessen des Staats und der

Kirche zu vereinigen! Oder war es eine Verletzung, daß diese

Instruktion nicht gleich nach Rom mitgethcilt wurde? Der Erz-

bischof Graf von Spiegel wollte abwarten, ob und wie weit

bei der Ausübung der in der Instruktion enthaltenen Vorschrif¬

ten während des ersten Jahres ihrer Anwendung die Erfahrung

den praktischen Werth und die sonstige Angemessenheit derselben

bewahren würde, um alsdann auf den Grund dieser Erfahrung
gemeinschaftlich mit seinen Suffraganen an den papstlichen Stuhl

berichten zu können. Daß sein Tod die Ausführung dieses Vor¬

habens verhinderte, war um so mehr zu beklagen, als demnächst

die Instruktion an die'General-Vikariate nicht auf dem ordnungs¬

mäßigen amtlichen Wege in Begleitung erläuternder Berichte der

betheiligten Bischöfe und auch nicht in ihrer wahren, sondern in

einer durch wesentliche Auslassungen, Zusätze und andere Abän¬

derungen verfälschten Gestalt auf Privatwegen zur Kenntniß des

römischen Hofes gelangte. Es ist richtig, daß dieser den dadurch '

bei ihm hervorgebrachten Eindruck und seine Mißbilligung in

einer konsideMiellen Note vom März i«36 gegen den königlichen

Gesandten nicht verhehlte. In der Erwiderungs-Note, von wel¬

cher in der Allokution gesagt wird, daß sie die Beschwerde als

grundlos dargestellt habe, zeigte aber der königliche Gesandte, daß

das Dakument, worauf die Beschwerde sich stütze, ein verfälsch¬

tes sey, und berief sich, da die Rechtfertigung des Inhalts der

wahren Instruktion die Sache der dabei betheiligten Bischöfe sey,

auf die von Seite derselben an den päpstlichen Stuhl darüber

zu erstattenden Berichte. Dergleichen Berichte sind auch nachher

in den Monaten September und Oktober nicht allein von den

Bischöfen von Münster, Paderborn und Trier, sondern auch von

dem inzwischen auf den erzbischöflichen Stuhl von Köln erho¬

benen Freiherrn von Droste zu Vischering nach Rom erstattet

worden; sie lagen dem dortigen Hofe vor, welcher nunmehr von

den Ansichten und der Handlungsweise aller betheiligten Präla¬

ten unterrichtet, dennoch hieraus keine Veranlassung «ahm,

gegen den königlichen Gesandten, in Per Zeit, als er die Vor¬

legung der so wichtigen Berichte mit einer Note begleitete, aus
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die fragliche Beschwerde zurückzukommen. Warum wurden diese

Berichte und die Begleitungs-Note in der Allokution vom 10.

d. M. mit gänzlichem Stillschweigen übergangen? Erst aus

Anlaß eines zweiten, nicht auf dem verfassungsmäßigen Wege

nach Rom gelangten Berichts des verstorbenen Bischofes von

Trier, welchen derselbe sechs Wochen nach der Erstattung seines

vorhin erwähnten ersten Berichtes im Momente seines Todes

unterzeichnet hat, erneuerte der römische Hof seine Beschwerde

über die so oft erwähnte Instruktion. Wenn der verstorbene

Bischof von Trier seine bei klarem Bewußscyn und mit voller

Freiheit des Gemüths in dem ersten Berichte ausgesprochene An¬

sicht und Ueberzeugung einige Wochen später in einem verän¬

derten Zustande auch verändert hat, so konnte doch der königl.

Gesandte, als ihm der Kardinal-Staats-Sekrctär den diesfälligen

zweiten Bericht zukommen ließ, um ihn Sr. Maj. dem Könige

vorzulegen, diese Gelegenheit dazu benutzen, um in seiner Erwi¬

derungs-Note am 14. Febr. 1837 den päpstlichen Hof darauf

aufmerksam zu machen, daß auch das zweite Dokument die von

ihm, dem Gesandten, gemachte Mittheilung über die Entstehung

der Instruktion und deren Annahme von Seiten der betyeiligtcn

Bischöfe bestätige.' Der zweite Bericht des verstorbenen Bischofs

wurde sodann zur Kenntnißnahme Seiner Mäjestät des Königs

gebracht. Allerhöchstdiesclben konnten jedoch hierin um so weni¬

ger Veranlassung finden, im Widerspruche mit Allerhöchstihrer

vorlängst gefaßten dießfälligen Entschließung, auf eine weitere

Erörterung über die gemischten Ehen einzugehen, als Sie diese

Entschließung bereits im Januar 1837 dem römischen Höfe hatten

erklären lassen und ein Beharren bei dieser Erklärung aus dem

seitdem beobachteten Schweigen des königll Gesandten in Betreff

dieses Punktes dem römischen Hofe nicht zweifelhaft sein konnte,

weßhalb derselbe auch keinen Grund hatte, der in der Allokution

vom 10. d. M. geäußerten Erwartung einer fernem diesseitigen

Antwort noch Raum zu geben.

Was soll endlich die in der Allokution ausgesprochene Er¬

klärung bedeuten, daß jede Praxis in Absicht der gemischten Ehen,

welche gegen den wahren Sinn des Breve Pius Vlll vom 26.

März 1830 sey, gemißbilligt werde? Die betheiligten Bischöfe

waren, als die bekannte Instruktion über die Anwendung des

Breve.an die General-Vikarien - erlassen wurde, weit davon ent-
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fernt, gegen den Sinn des Breve anzustoßen; sie bemühten sich

nur, denselben unter Berücksichtigung der Landesgesetze, mit einer

altbegründetcn Praxis in den übrigen Theilen der Monarchie

nach Möglichkeit in Einklang zu bringen. Läßt sich den Bischöfen

der Borwurf machen, daß sie hierbei zu weit gegangen seyen,

nachdem sogar in der Allokution versichert wird, daß das Breve

die Zugeständnisse bis zur äußersten Grenze, über welche

hinaus eine Nachgiebigkeit nicht mehr zulässig sey, ausgedehnt

habe, und daß eben dcßhalb Pius VIII nur mit Mühe darauf

eingegangen sey? Hiernach sollte das Breve doch die Gewährung

von etwas erhalten, was bisher noch nicht gewährt war, es

mußte mehr enthalten, als die benediktinischen Verfügungen

vom v Nov. 1741 und vom 29. Juni 1748 für Holland und

für Polen. Wo wäre aber dieses Mehr, wo wäre auch nur das¬

jenige, was die altbegründete Praxis sowohl der übrigen Theile

der preußischen Monarchie als anderer deutschen Länder ohne

Störung und Widerspruch bereits besitzt, wenn die mehrerwähnte

Instruktion an die General-Vikarien mit dem wahren Sinne des

Breve nicht zu vereinigen bliebe?

Um so zuversichtlicher hat die königl. Regierung über die

Aufrechthaltung der hinsichtlich der gemischten Ehen begründeten

Praxis zu wachen. Sie ist sich bewußt, dadurch eben so wenig

Eingriffe in die Rechte der durch ihre eigene thätige Fürsorge

und Mitwirkung besonders in der Rheinprovinz wieder aufge¬

bauten katholischen Kirche zu machen, als dies im Ganzen von

ihr geschieht, indem sie ihre eigenen Rechte gegen hierarchische

Anmaßungen behauptet. In dieser Behauptung kann sie eben

so wenig als irgend eine andere Regierung sich irre machen

lassen durch Klagen über Verletzung der Freiheit der Kirche bei

einer zurückgewiesenen Anmaßung; über Nichtachtung der bischöf¬

lichen Würde bei Hemmung einer Auflehnung gegen die Obrig¬

keit; über usurpatorische Eingriffe in die päpstliche Gewalt bei

Ausübung altbegründeter weltlicher Gewalt; über Vernichtung

der Rechte der Kirche, wie des päpstlichen Stuhles bei Ab¬

wehr des mit den Grundsätzen der Monarchie Unverträglichen.

Nur indem sie dafür sorgt, daß die Gewalt des Staats und der

Kirche in den hergebrachten Schranken sich bewege, weiß sie, daß

diejenige Ordnung erhalten wird, worin die Kirche selbst ihr Be¬

stehen und Gedeihen findet.
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Gern geben wir der Hoffnung Raum, daß die Stelle des
gereizten Gefühls, welches in der Allokution sich kund gibt, von
der Weisheit wieder werde eingenommen werden, welche sonst
den römischen Hof auszeichnet. — Oder sollte der Unheil brüten¬
den Partei, die ihren Altar mit freventlichem Eifer, wenn es
nicht anders seyn kann, auch mit der Dcmüthigung oder gar mit
dem Umstürze der Throne, zu erheben trachtet, welche das Wider¬
streben des Erzbischofs von Köln bis zum schlimmen Ausgange
genährt und gepflegt, und nun, da dieser Erfolg eingetreten, ihn
für ihre Zwecke, unerschöpflich in Lügen und Verläumdungen,
ausbeutet, es auch noch gelingen, ihre verdüsternden Nebel vor
das klare Auge des papstlichen Hofes zu ziehen? Wir wollen
einer solchen Besorgniß Schweigen gebieten.

Was aber auch die Zukunft bringen mag, mit Liebe und
Wohlwollen gegenüber fanatischem Hasse, aber auch umgürtet
mit dem Schwerte, welches der Obrigkeit als Dienerinn Gottes
anvertraut ist, eine Rächerinn zur Strafe über den, der Böses
thut, wird die königl. Regierung ihre Bahn fest und unverrückt
verfolgen, mit zuversichtlichemVertrauen auf ihr gutes Recht, auf
die Weisheit der Bischöfe, die Einsicht einer gebildeten Geistlich¬
keit und den verständigen Sinn eines treuen Volkes.

(gez.) v. Alteustein.
Berlin vom 5. Jan. »Gleich zu Ansang, sobald man das

Kölner Ereigniß erfahren, hat sich die öffentliche Meinung hier
eben so allgemein als entschieden erklärt. Keine Stimme des
Tadels gegen die Regierung wurde laut, höchstens des Bedauerns,
daß der im Privatleben so achtbare Prälat am Ende unheilvollen
geheimen Einflüssen als Werkzeug anHeim gefallen. Zu stark
aber traf im klebrigen alle Stände und Klassen — vom Staats¬
mann abwärts durch die Mittelregionen bis in die Masse hinein —
die Ueberzeugung, es sey mit dem Erzbischof nach dem seinerseits
betretenen Wege endlich nicht mehr zu regieren möglich gewesen.
Alle, die mit ihm verkehrt, bezeugten dies. Die Fabeln von sy¬
stematischer Verfolgung der katholischen Kirche in Preußen aber
werden hier, wo man die Sache in der Nähe sehen kann, natür¬
lich von keinem Menschen geglaubt. Indessen fragt es sich noch
immer: konnte man nicht etwa die administrativen Hindernisse,
die der Erzbischof erregte, auf andere Weise umgehen, nicht die
Eigenheiten des bejahrten Mannes bis an sein Ende tragen?
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schien man sich nicht selbst einen Vorwurf zu machen, wenn man
den erst kürzlich beförderten Prälaten schon wieder entfernte?
Allein es muß nach allem, was man hört, der geistliche Verwal¬
tungszustand der Provinzen für die Regierung endlich so drückend
und lähmend, seiner Fortdauer so geradezu unmöglich gewesen
scyn, daß man ein Ende zu machen beschloß, es koste was es
wolle. Man faßte den Entschluß nach vielen und langen Mini-
sterkonferenzcn: der Gang unserer Regierung pflegt nicht schnell,
am wenigsten vorschnell zu seyn. Aus der Unzahl Beschwerden,
die von allen Behörden gegen den Erzbischof vorlagen, nahm
man einige charakteristische Hauptpunkte hervor, in denen er am
meisten die Ordnung verletzt, und legte sie dem Verfahren gegen
ihn, so wie dem gleichzeitigen Publikandum zum Grunde. Allein
ich finde immer die letzte Ursache des unheilbaren Risses nicht
so sehr in den einzelnen Differenzpunkten, als in dem System,
das der Handlungsweise des Erzbischofs zum Grunde lag; in
jenen Einzelnheiten hatte sich ohne Gefährde Manches am Ende
übersehen lassen, in diesem nicht. Laut und vielfach hatte es der
Erzbischof gegen die Behörden ausgesprochen, daß er die jetzt
geltenden Grundsätze des Staatskirchcnrcchts für innerlich schlecht,
unrechtmäßig und mit der nöthigcn Freiheit der Kirche für
unverträglich halte. Die Freiheit der Kirche vom Joch des
Staats, nun gar des evangelischen Staats, ist gleichfalls das
Losungswort, das Endziel jener Partei, welcher der Erzbischof
sich, oder die sich ihm angeschlossenhatte. Das Wort klingt schön,
und das Ziel ist groß. Im Ernste kann aber schwerlich es Je¬
mand für möglich halten, daß nach der heutigen Einrichtung der
Staaten irgend ein Fürst, sey er evangelisch oder katholisch, sich
dasjenige abtrotzen lassen würde, was sie Freiheit nennen, was
aber in der That die Oberherrschaft ist. In diesem Freiheits¬
sturme schritt der »unvorsichtige wilde« Lamennais voran : ein
Mann, von dem der Erzbischof sich himmelweit zu seiner Ehre
unterscheidet; allein der Fluch des Parteiwesens bringt jenen und
diesen endlich unter eine Fahne. Dem Erzbischof:und allen
Edleren seiner Ansicht schwebt ein Jdcalzustand ihrer Kirche vor:
auch die Evangelischen gedenken eines solchen. Diese setzen ihn
in die ersten Zeiten des Christcnthums: jene ins Mittelalter, wo
der Bau der Kirche am prächtigsten dastand. Aber sie vergessen,
was jene Zeiten des Kampfes der geistlichen und weltlichen Ge-



— 34 —

walt um die Herrschaft Europa gekostet, die Strome edelsten

Blutes, die. darin geflossen, die Hindernisse, die der innern Ge¬

staltung der Staaten dadurch entstanden sind. Sieht man aber

auf das Ende.des Streites, so hatte man sich endlich matt ge¬

kämpft, ohne in sich vereinigt zu haben, was auf diesem Wege

wirklich unvereinbar ist. Sollte jetzt der alte Kamps, aufs Neue

beginnen? Würde jenes Streben, jetzt wieder aufgeweckt, im

neunzehnten Jahrhundert glücklicher feyn? jetzt, wo die Staaten

nicht mehr wie im Mittelalter faktische Aggregate, sondern leben¬

dige Organismen zu feyn streben? Kann wohl irgend ein In¬

stitut hoffen, jemals ein friedliches Bestehen, ein segcnrciches Wirken

in den ncuern Staaten zu erhalten, wenn es ihm nicht möglich

ist, sich diesem Organismus anzuschließen? Wäre es nicht gerade

der Kirche schönster Beruf, da freundlich helfend und ergänzend

hinzuzutreten, wo ein, des tieferen Elements so oft entbehrender

politischer Mechanismus das wahre Bedürfniß der Völker nicht

zu erfüllen vermag? Der Erzbischof hat anders gedacht : er hat

dem Schwindel jener kriegerischen -Partei sein Ohr geliehen, welche

seit Jahren Errropa mit den lästerlichsten Verleumdungen gegen

Preußen übertäubt, seit Jahren die.proußischen Katholiken ihrer

Regierung zu verfeinden sucht. Beim Erzbischof war es ihr ge¬

lungen: er sah im Kampf das Heil der Kirche, und hat den

Kampf begonnen. Gestützt auf seine inamovible Stellung, richtete

er seine Handlungen mit größter Konsequenz: daraus, die Kirche

vom Staat völlig abzulösen, die geistigen Elemente des Volks¬

lebens aber unter die ausschließliche Leitung seiner Partei zu

bringen. Von diesem Moment an war entweder er, oder die

bestehende Ordnung verloren. Schon wurden durch die ihm

bewiesene Nachsicht von allen andern Seiten tausend Forderungen,

alle Habgier der Parteien aufgeweckt; jeder wollte nun auch

sein Besonderes haben: von Grund aus hätte sich am. Ende Ver¬

fassung und Verfassungssitte dos Staats,-die Gcsammtgestaltung

des öffentlichen Lebens verwandeln müssen.: hiezu war! dies

Momentuzu klein. Und wollte man auch-nur ein Einziges an¬

sehen schie Leitung des Erziehungswesens — welch' eine Ange¬

legenheit für. den Staat, für unfern Staat! Bekanntlich ist die

Erziehung der Jugend eine der nächsten persönlichen Sorgen an

des Königs Herzen; es ist dies für uns auch in der' Thak die

königliche Frage im Kreise des Gemeinwesens. Wir glauben noch
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auf dem geistigen Gebiete liegt. Sollen wir diese Zukunft, diese

Fortentwicklung unsers geistigen Lebens in jene Hände legen?

Unmöglich. — Dieser Art sind ohne Zweifel die Hauptmotive zu

einem Schritt gewesen, dessen Gewicht man sich wohl keineswegs

verhehlt, den man aber bis aufs Aeußerstc durchzuführen ent¬

schlossen scheint. Hieran hat weder der Muth des Fanatismus,

noch die Lust des Hasses Antheil. Von beiden findet man hier

keine Spur, wohl aber die ernste, feste Ueberzeugung, es müsse

so seyn, weil es nicht anders sehn könne. Denn viel lieber ver¬

weilt ja der Blick eincy christlichen Politik auf dem schönen Bilde

vollkommen innern Friedens zwischen Staat und Kirche: beide

sollen — in Freiheit getrennt, in göttlicher Berufspflicht vereint

— neben, in einander bestehend, die Völker dem ewigen Ziele

zugcleiten. Kann nun der Weg zu diesem Ideal des Friedens

wohl ein anderer seyn, als der Weg des Friedens?

Münster, ig. Jan. Man hat sich über das Schicksal des

Erzbischofs von Köln in der Art beruhigt,, daß der Hr. Ministex

v. Altenstein in dem Ministerialschreiben an den Hrn.-Oberprä-

sidcnten v. Bodelschwingh von der' in feinem, an da5 Metro-

politankapitel zu Köln gerichteten Schreiben vom is. Nov. ILZ?

geäußerten und bei ihm begründet gewesenen Vcrmuthung (daß

sich dtr Erzbischöf von Köln rcvolutianärer oder demagogischer

Umtriebe verdächtig gemacht habe), völlig abstrahirt, und in dieser

Hinsicht die Unschuld des Erzbischofs anerkannt zu haben scheint,

wodurch denn so viele Artikel in den Zeitungen von allerlei Ver¬

bindungen des Erzbischofs von Köln init Belgien hinwcgfallen.

Die Sache bleibt daher nur eine, kirchliche. ^

Die »Aschaffenburgcr Zeitung« theilte. kürzlich, »da sich noch

immer Zweifel über die Art und Weise erhoben hätten) wie das

Mctropolitan-Kapitel zu Köln, nach der Wegsührung des Herrn

Erzbischofs, die Administration übernommen, habe und die Wahl

des Herrn De. Hüsgcn zum Diözesan-Verweser vor sich gegan-

gen sey,« die Eircularc, durch welche der Clerus der Erzdiözese

Köln von diesen! Vorgängen benachrichtigt wurde, in einer nicht

ganz wortgetreuen Uebersetzung mit, die aus jenem Blatte auch

bereits in mehre andere Blätter übergegangen ist. Wir geben-

nachstehend die beiden Erlasse im Original-Trrt nebst einer mög-u

lichst treuen Uebersetzung. . . -. am

5 *
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,itllrsv !ss!mis ox osusis, Venoisllilss Drstee»! Ilovoron-

dissiums ^rclno^iscopus nostor, 6r/m»nixs ^.voos'riis, ninxn

n^rno nn Dnossn - Vn-Liinnixa, lonAins est ex ^.nellidioo'

oosi sdduotns et its, guominus eeolesiae sdministrationom

pioeuret, im^>editus. (^usio ism guuin 8edos ^lolliopis-

copalis gussi vsoot, ex iuiis in vap. e/ni«co/??/5. 3. Na

ne/n/. (I. 8) oonstituts norma t'o/n'-

/?//?<«, Ke ^ec/e.? />at' Mo?-/em z,^ at

Neöc/. t^susm itsgus sdministrstio-

noin llodio.öios susoo^isse, Iiisee Vobis signilionmus, msn-

dsntes, ut de. singulis nogotüs ooclosissticis sgendis littcrss

sd.Lies dolis, donso sliucl c^uid seenncluin loges ecclesis»

stioss Vobis sueeit praecoxtum. Do tots osuss ^rsesentigno

^.icbidioeoesis oondiliono ststim, uti deest et a iuee ^»ise-

linilnm est, ndei'i.us et diligontius sd 8. 3edem ^jiostoliosn>.

6u!ns inteeest lieclesiai'uin znovideve nooossitslibus, eete-

i-einus Vsmguo bumillims rogsbimus, nt viobis consnlst et

Pise 8ibi videsniui,, oedinet. Msiidsts .^postolios lnevi

öiobis eennt dsts, stgno es Vos jiseitei', Restles esiissiini,

gnietis iidentibusguo aniinis nna dlobiseum oxspootelis, in

Domino bortsmue, et cieennisjzeote ^indentic^no consilic»

t>ro smoio Dei cui'Ltis, ne guid Ddelesise reknsve pnbliei»

oiistnr deti'iinenti, novo lideliuin sniml excitenrice vel sol-

lieitentue.

Lolonise, 21. Novon>bids IZz?! Nomine Ds^ituli prse-

xositus 6^D0DV3 ^D^DDDD'1'D8, inn. IDno »s üDVDtt.

Vieai. in- Dontif. Denoeal."

»Ehrwürdige Brüder! Aus sehr erheblichen Ursuchcn ist

unser Hochwürdigstcr Erzbischof, Freiherr von Droste-Vischering

weit aus der Erzdiözese abgeführt und dadurch außer Stand, ge¬

setzt worden, die Kirchenverwaltung zu besorgen. Da demnach

jetzt der Erzbischöfliche Stuhl gleichsam erledigt ist, so muß das

Kapitel, nach der im os^>. 81 opisooMs z. do sujzglond.

jn.lylat. in 6. (I, 8) bestimmten-Rechtsvorschrift, die

Verwaltung in geistlichen und zeitlichen Angelegen¬

heiten, als-w.enn der Stuhl durch dem Tod erledigt

ryflre., führen. Daß wir nun heute diese Verwaltung über¬

nommen haben,-, zeigen wir Ihnen hiedurch mit dem Bedeuten

an, daß Sic über alle kirchlichen Geschäfte die-'Eingaben an uns
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richten, bis eine andere Anordnung den kirchlichen Gesetzen gemäß

getroffen ist. Ueber die ganze Sache und die gegenwärtige Lage

der Erzdiözese werden wir sofort, wie es sich ziemt und durch

das Recht vorgeschrieben ist, dem heil. Apostolischen Stuhle, wel¬

chem es obliegt, den Bedürfnissen der Kirchen abzuhelfen, aus¬

führlichen und genauen Bericht erstatten und Ihn demüthigst

bitten, daß Er uns mit Rath beistehe und anordne, was Er für

angemessen erachte. Die Apostolischen Befehle werden uns bald

ertheilt werden, und wir ermahmcn Sie, geliebteste Brüder in

dem Herrn, denselben ebenfalls mit uns mit ruhigem und ver¬

trauensvollem Gemüthe entgegen zu sehen, und mit Umsicht und

Klugheit aus Liebe zu Gott dahin Sorge zu tragen, daß für die

Kirche oder den Staat kein Nachtheil entstehe, noch auch!die

Gemüther der Glaubigen aufgeregt oder beunruhigt werden.

Köln, den 21. Nov. 1837. Im Namen des Kapitels, der

Propst, Karl AdalbertFreiherrvon Beyer, Weihbischof.«

,,(^nsm Vobis, Vonoesbilos Orales! 21. m. p. nunlis-

vimus snsoeplsm a Collis Viebillioooosis allminiswationom,

,^uum IXos, so si Kollos acru vaosred, ox conoilii llllillont.

soss. 24- csp. 16 llo 10k. ^rsosoiipto allminislrarori 00m-

mirroio oziortorer, 27. m. ji. ogjiitubn'iroi' oonAi'Lgsti Vi-

osoii Dapitulsnis elootionem babnimus. Koiutinio loAiüino

inslimro sobollulao s^ortso unsnimis vota z?rollillorunt, c^uso

^lluiimum Doveoenllnm et Dximium Dominum

Dui'-sonsk, c/ ./»?'» /Ivo/ene///, /)e-

D?o«-

, oleorn-n esso lloolaisiunr. Dnsni-

mitor olootum eonsliwimus er pronunliavimus Vicsiinm

Dspirulsrom in Dum^uo Vrobillioeoosis sllminisioalionom

oonrnlimus. (4uoll, seouto plsoiro oöAio, lnsoo Vobis nolum

kaoimns, msnllsittos, ul llo sinAulis no^oriis ocolosissrioiz

gAenllis liltorss sll Dum llolis llobitsmi^uo Di exbiboaris 1 o-
verenrism ol obollionlism.

„eoloniso, 2. Dooembi-is 18Z7. Domino Dspiruli ^i-so-

^osirus L^IIDDDK ^DVDDDDIDK, I-IN. L.rno VL DDVDI1,
Vioso. in Donlik. Donoisl."

»Da wir, ehrwürdige Brüder! die Verwaltung der Erzdiö¬

zese, deren Uebernahme wir Ihnen am 21. v. M. angezeigt haben,
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nach Vorschrift des Concils Trient, in der 2-^. Sitzung t«.

Kapitel, über die Reformation, einem Verweser übertragen mußten,

als wenn der Stuhl wirklich erledigt wäre: so haben wir uns

am 27. v. M. im Kapitel versammelt und die Wahl eines Kapi-

tular-Vikars vorgenommen. Bei der vorschriftsmäßig abgehal¬

tenen geheimen Abstimmung verkündeten die geöffneten Stimm¬

zettel Einhelligkeit der Stimmen, wodurch der ehrwürdige und

hochgelehrte Herr Johann Hüsgen, der Theologie und

beider Rechte Dokter, unser Dechant, seit vielen

Jahren General-Vikar der Erzdiözese und des

rothen Adler - Ordens Z.Klasse Ritter, als erwählt

erklärt ward. Den einstimmig Gewählten bestellten und verkün¬

deten wir als Kapitular-Bikar und übertrugen ihm die Verwal¬

tung der Erzdiözese. Dieses machen wir Ihnen, nach erfolgter

königlicher Genehmigung, hiedurch bekannt, mit den: Bedeuten,

über alle kirchlichen Geschäfte die Eingaben an ihn zu richten

und ihm pflichtmäßig Ehrerbietung und Gehorsam zu erweisen.

Köln, den 2. Dezember tl!37. Im Namen des Kapitels,

der Probst, Karl Adalbert Freiherr von Beyer, Weih-

Bischof.«

Belgien.

Brüssel, 15. Jan. Der Bischof von Lüttich, Hr. van Bo-

mel, hat sich durch die über ihn geflissentlich verbreiteten Gerüchte,

als habe er mit dem Erzbischvf von Köln in Briefwechsel gestanden

und ihn zur Widersetzlichkeit angereizt, bewogen gefunden, einen

Brief an ein Mitglied der Regierung zu richten, mit der Bitte,

denselben dem Könige vorzulegen. Er erklärt darin alle Gerüchte

dieser Art für durchaus verleumderisch, und betheuert, daß er, ob¬

gleich in jüngern Jahren in Münster von der Familie von Droste

freundschaftlich aufgenommen, nie mit dem gegenwärtigen Erz¬

bischvf von Köln in irgend einem Briefwechsel oder sonst in schrift¬

licher oder mündlicher Mittheilung gestanden, daß nicht einmal

bloße Höflichkeitsbriefe zwischen ihnen gewechselt worden. Eben so

entschieden nimmt der Bischof den Clerus seiner Diözese gegen die

Imputation revolutionärer Gesinnungen und eines Cinwirkens

dieser Art auf den CleruS der kölnischen Diözese in Schutz. Er

könne zwar, sagt er, unmöglich für Briefe, Worte oder Handlungen

jedes Individuums stehen, habe aber die Uebcrzeugung, daß im

Ganzen seine Geistlichen sich ruhig nur der Ausübung ihrer Pflichten
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widmeten. In Baels habe ein katholischer Pfarrer auf der Kanzel

vonderGefangcnnchmung des Erzbischofs gesprochen, aber nur, in¬

dem er es ein bedauerliches Ereigniß genannt und seine Pfarrkinder

zum Gebet ermahnt habe, daß Gott der rheinischen Kirche den

Frieden bald wiedergeben möge. Dies scheint aber auch der ein¬

zige Fall dieser Art in der lütticher Diözese, ja, in ganz Belgien

zu feyn.
DDVSSD.

/te?'/?'?,, 6 Dans le eourant de eette sernaine

tous les niemlrbe» des deputations de la noldessd dos pro-

^inces du Dlrin et de VVestpbalie ont guitte Dorlin et sont

retournes (luns leurs lo)-ers sans avoir pu olrtenir I'audienee

guild sollicilaicnt. De President de zouvernemonl, cle ÄIun-

stor de aussi parti aujourlrui pour eette ville.

De« /erer/« d/r Devee, 0 Des Irruils los plus

divers cireulent au sujet des niotils t^ur ont ovessionne la

trsnslation a 1s eitsdelle de ÄlgAdelrourg de A. Niclraelis,

elrapelin de 1'arelrovuelre cle Dolo^ne et seeretaire partieü-

Her <1e AlonseiK. l'arclrevegue. (^uelcpres personnes disent

cpre eette -nesure est Is suite de inanitestalions violentes

c^u'il s'est permiz envers 1e President supeiäeur, AI. de Do-

delselrrvinglr z d'autres pretendent qu elle a ete prise a cause

dune eoi respondanee c^u'il s eue avee U. vanDomrnol. ovo-

r^ue de Die^e, dont 1e dioeese touelre au territoire d'r^ix-

la-Dbapelle de eoinprend deux Iraillages de l'aneienno pro-

vinee de dulielr, eeux de Littsrd et de Wassenberg ; enlin

d'autres assurent gu'un instant avant 1e depart de l'areliovegue

ee eliapelain a Irrule a la bäte Ireaueoup de papieres de cor-

respondancv, rnuis eet acte peut dien s'expliguer par le

inotil gue les letlres adressees a I'grelieveclre eontiennent

pour la plnpsrt de seercls de kanrille.
r/e

De« </e /'//»/?e, 10 Il resulte des

dernieres nouvelles arrivees de Dorne gus iVl. de Dunsen

n'a pas encore reussi a so rnettre en rapport direet avee

lo 3t-3iege^ et on craint lrieir cpr'il ne soit olrlige a rprilter

Dome sans avoir roinpli sa inission. II Parsit guo IVl. de

Dunsen est dans sa personne inenre un grand olrstaela a un

rapproelrenrent. De eardiual (lappaeeini lui-nrenre, cpii so
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tnouvsit auiianavant sun le zded le )ilus intime svee AI. de

Lunsen, doit s'elne netiie de lui od I'eviten svee le )ilus

^nand soin.

3i on envo)ait un sutne negoeiateur s Lome il sensit

^>oss!5Io c^ue l'ou psrvint s s'entendre c^uoic^ue Is seission

soit zinofonde er c^u'il soit dillicile de 1'aL'scen de sitot. Ln

ssit c^ue AI. de Lunsen est un pnotestsnt v.ele; su snnplus

e'est un ltomme si inslnuit, d'un esractene et d une ^noltile

si eleves ^u'slzstnsction kaite des eomjdicstions dsns les-

Quelles il s ete entrsine au sujet des dillenends svee

I'snelievel^ue de Lologne, il jouit de I'estime de ses sdven-

ssines les zslus ^inonoces.

W/ü/»ten, 6 Ailous avons opinis de lionne

sounee r^ue liien Alonseign. 1'evv^ue dss^ar Alsximilien

Iisnon Li este s Viseltening s deelsne sux sutorites du Lei

et su 3t-8ieAe c^us Is suite de I'alloeution du Lspe du 11)

deeemlzne dennien, il netine l'sdltesion z?sr lui donnee, le lg

juillet 18Z^, au su^et de la convention du 19 )uin 1834 >>t-

netee en execution du lnel du Lazio, en date du 25 Alans

1830 eoneennant les msnisFes mixtesj et czu's l'svenin il ne

eonsultens czuo le lirel lui-meme.

Dlous sornines tnes-imzistiens de eonnaitne les suites

de eettv declanation, tont en eno^ant czue Is Aouvennement

demeurers eonseizuent svee lui-meme. l^ous neus conton-

Ions de kaine nemsnczuer czu'on deelsne s Lome, dsns I'ul-

loeution du 10 deeemdne dennien, czu'on n'a ete zinevenu

des mesunes zinisos eontne l'sneltevvczue czue le Z deeemdio

et seulement eomme eventuelles, czusnd eeziendsnt ees me-

sunes etaient dejs xrises. Alsis Is verite est <zuu 8. 3. svsit

dejs ete zineziaree s eette mesune le ZI inai zireeedent; 3.
Al. le Loi s ssit eonnaitne ses intentions immusliles s Alon-

seig. (iszizisecini, en ziensonne, su mois d'soüt; eette deels-

nation lut nenouvelee s ee csndinsl oLicielloment s Lussel-

dons, le 15 sezitemlino suivsnt et enlin on a annonce s Lome,

a Is date du 25 se^tomline, ^sn Is voie ollieielle, sjue eette

mesuno turs lleu inevitslzlement, et eels slin tjue 3. 8. le

Ls)te i>üt tnlluvneen I sneltoveijue.
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LilU88i.

öe»'/?'», Ii AI. Alieliaeiis, eliapelain cle l'aiolie-

vegue cle LoloAne, so tvonvo clopuis gnelgues jouvs s la

eilaäelle )le AIsgileliouiA oomino prisonniev cl'etat.

II lAIII.

1?oMe, 2 /»//vis»-, Acpves avoir reeu lo vappoit 60

eliapitie inetiopolitsin cle lologno, 8. 8. a venclu un bvel,

eoneuclans los ^oimes los plus nobles, et clsns leguel loUapo

nepousse I'aecusation c^ue co rsppovt ksit pesei- sun l'siclie-

vegue. 1/0 Laps msnikesto vneove clsns oo knek ss eonlisneo

clsns los Lonnes intentions et l'amour cle la justice c^ui «Iis-

tinguent 8. AI. le Loi cle Urusse, et il en espere une Heu-

ceuse issuo cle l'aU'siie en gueslion. Oes vues clu 3t-8leAe

ont ele eoininunignees su Ilm cle Uvusse.
?/»/?)

Köln, 27. Jan. Der Redaction ist Folgendes zur Veröf¬

fentlichung zugegangen:

„Erklärung.

„Um verleumderischen Gerüchten zu begegnen, nehme ich kei¬

nen Anstand, nach Gewissen zu erklären, daß ich nicht nur nicht

im Stande bin, irgend ein Aktenstück namhaft zu machen, wel¬

ches der Domkapitular, Herrvc-. München, möchte unterschla¬

gen oder sekretirt haben, sondern, daß ich mich auch von seiner

Rcchtschaffenheit so überzeugt fühle, daß ich ihn einer solchen

Handlung auch nicht fähig halte.

„Köln, 27. Januar igzg.

„Der Kapitular-Verweser des Erzbisthums, (gez.) Hüsgen."

la oouleue cleeisive, pvise pav I-, ooue cle Laviere

clsns 1 sklsive cle lctlogne a aussi peocluit un vlve Sensation

clans le liautcs classes cle la soeiete. tle n'est pas seulement

pavoe gue la c/e //eoinlist sans tznipeelie-

mens et su pveiniee lang cles ultramontsins contee les nie-

suees peises pai' le gouveeneinent piussien et en Aeneval

eonlve toule la tonclanee nianilestee pae eo Aouvevnement

en mstieeo cle loi estlcolic^uo et c^ue les plaintes peessantos

et souvent leileveos cle l'envv)e pvussien s Alunieli, AI. le

eointe cle Üönlnzf, clenieueont sans vesultst et sont repon-

clues vsguement et avee i'roicleur, eemme, pse exeinple.



czu'oii oo pus cl'insullos, Iii ilo pi'vvoc-nioos ä Ii>
iövolle> ow,, imös il Isud evirsillöroi' on ouU o gu'o« » ö^alo-
luout l'vm^liioe lv veksaetou»' tle <?«?. »vös/. ,/t>
Leuille semi-»u!oio^o,^sr uu chpmme,Hjj»üueizio,S' uhwapion.
l-uos tiö^>rononoös. 'Ibuiilis goe Ig ^Voeev. k-«7.
est iiNkwllllv llopuis le lad! j an vier' <lgi>s tonte Ig Uiusse, eile
a ete «utoi.isee lle^uis Ig iiwiuo öpoguo .on AuUlollo et le
i>onll>i e llo ses alionnes dolt gvoie Iiesueouji gogmonto.

Bei M. S. Kreuzer in Augsburg ist erschienen und durch
alle Buchhandlungen zu beziehen:

Clemens August, Erzbifchöf von Köln, den 20. November
1837 nach nicht ganz zweijähriger Amtsverwaltungverhaftet und
abgeführt auf die Festung Minden. Darstellung des Ereignisses
und Prüfung der Beschuldigungen, 104 Seiten 8. Broschirt
13 V- Sgr.

Bei Aug. Ostcrri eth in Frankfurt a. M. ist erschienen und
in allen Buchhandlungen zu haben:

Die Gefangennehmungdes Erzbischofs von Köln und ihre
Motive, rechtlich erörtert vön einem praktischen Juristen. 92
Seiten gr. 8. Broschirt tvV- Sgr.

So eben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu

beziehen:
Erwägungen eines rheinischen Juristen über die

Gesetzlichkeit der Verhaftung und Wegführung des Erzbischofs
von Köln. Frankfurt a. M. Geh. 3 Sgr.

Von hoher Stelle ist mir der Verlag der Staatsschrift:
Darlegung des Verfahrens der Preußischen Re¬

gierung gegen den Erzbischof von Köln. Mit 22 au¬
thentischen Urkunden übertragen worden. Dieselbe wird bis Ende
dieses Monats erscheinen. (Preis i Thlr.) Berlin, den 4. Ja¬
nuar 1838. Ferdinand Rubach.

Zu geneigten Aufträgen empfiehlt sich bestens:
M. DüMont-Schauberg in Köln.

Italien.
Rom, 3. Jan. Das heutige „Diario di Roma" enthält

die Alloculion des heil. Vaters über die Hinwcgführung des ehr¬
würdigen Herrn Erzbischofs von Köln in lateinischer und italie¬
nischer Sprache.



Köln vom 20. Jan. Wenn darüber geklagt wird, daß der

bischöfliche Stuhl zu Trier durch die Schuld des Gouvernements

bereits über ein Jahr erledigt sey, so ist es zwar richtig, daß

nach der Bulle cie sulutv cmimsrum der Regel nach die Wahl

des neuen Bischofs innerhalb drei Monate nach der Erledigung

erfolgen soll; es ist aber auch eben so gewiß richtig, daß nach

einer besondern päpstlichen Constitution die Kapitel

ihre Wahl sollen auf solche Personen richten, von

denen sie sich überzeugt haben, daß sie dem Könige

angenehm seyen. Demnach muß also vor der Wahl eine

Verständigung zwischen dem Gouvernement und dem Kapitel

Statt finden und wird es nicht auffallen, wenn solche unter den

jetzigen Verhältnissen auf Schwierigkeiten gestoßen ist. Dem

Vernehmen nach sollen dieselben jedoch ihrer Lösung nahe sein,

und ist die Vewaltung der Diözese einstweilen in den Händen

eines eben so würdigen als allgemein geachteten Mannes, des

Weihbischofs Günther." - - -

I.L8 ^ItLlILVfff>VL8 IM' LVffhIIL8 DL 1.^

Älsssieurs,

„l^ous svons gfligris sveo geine xuriui les llcleles von-

lies u notre sollieitucle ggstorgle, il ^ en u flui eroient

flu'ils geuvent ssus lllesser leur evnscience, se luire reee-

vöir clans los sssoci-itions cles srgncs-mseons, et en kre-

guenter los reunions.

,,(loinnie il est cle notre clevoir cl'emgeelier flu'une er-

reur sussi nuisible su sslut cles unies ne se ^irog-igei

iious venons vous xrivr, Messieurs, cle Werter u la emi-

iisissAnce cle vos zuiroissions, en ^>uk>liant notre ^iresente

eirculsire uu prone, guo los associ-itions cle lr.ines-ing-

eons flui existent cluns nos ilioceses, sous fluelflue clenv-

ininntion flue so seit, /ex c/
et

Il'eii il resulto flu'il est rigoureusemont clekenclu «l'zc zirvir-

«Ire gart, ou cle les tavoriser cl'uno insniero flueleonflue,

et flue ecux flu! Ie kont sont inclignes llo reeevoir l'allso-

luticni, uussi longteins flu'ilz n'ji ont pss sineerement rc-
nonee. > ^



„Vous eontinuere? vous-memes, Messieurs, d tcuir ce
^riueipe ^iour regle invariable de vodre eonduilo dsns Iss
toneüons du ssiut minislere. Vous ziroliterei5 svee ^iru-
denee dos oeoas^ons c^uo ees tonelions vous otldiront, pour
vxliorter vivemend et suMlier memo en notre nom eeux
de vos ^zsroissiens c^ui out eu Is mslbeur de ^rendre ^art
d cos sssoeiatious illieites, de revenir promz?tem0ut sur
leurs xss; vous leur direit czue rien ne zieut los dispenser
d'obeir d la voix de leur pssteur, de leur evec^ue, et sur-
tout de 3ouversin Voutiks, clrek-supreme de l'Iüglise de
desus-Lbrist, -sux deeisionL duc^uel vu doit se soumettre
en tout ee c^ul x«s»rde de sslut, sj I'on vont etre vrai eine-
tien; esr ee/?<t 17?«! ^'seo?//e />«.? /'^d?«e, dit le 8auveur,
du?/ e/rs re»srds com//?e 7>«7e^ e/ ?/?/ /n/öü'e«?'». M-tttlu
XVIU, v. 17.

„Reeeves, Messieurs, l'sssursncs de nolre siucere st-
t'eclion.

,,ldonue en deoembre 18Z7-
-j- lüxovruunr, srelmvec^ue de Maliues.
-j- Oo«!!s«i7.i.T, evec^us de IdivKe.
-j- lluvxoois, evocpie de IZruges.
^ L^si>,tu-dos., evec^ue de 'd'ourna^.
/- i>il0ouvs-doserii, evec^us de tdsnd.

l?our, Monseigneur l'evec^ue de Land.
L. vu 3ziur, Vie.-Len.
L. 3oUUurirr.it, Vis.-Leu."

5. d«//e/er. I.e brnit suivaut le^uel le Vape
se serait retuse d recounsitre M. Is doeteur Hussen com-
me sdmiuistrateur melropolitain, msis «jue 3. 8. aursit au
eontrsire destine d Lette clrarge, M. Llaessen, prevot d
^ix-la-LImpolls, en c^uslite de vieaire spostolic^uo gagne
elisc^ue jour plus de cousistanee. Le gouverneMont nso-
eepters <^us ditÜLilement es eboix.

— Idenseignement pour les seminaristes s reLommence
le Z janvier selon le mode etsbli dsns le tems jisr l'srelm.
vec^ue, eomte 8^>ieAel.

— Il a ^>sru une droelrurs sous le tilre: d?e/)o»^6 d?»
Ms/roTm/7/Mn de <7o/o^?e e» »«M?s/re ^ir«s6ie/z

dj»/e/ de /'e/e/^emo/d /eres de /'«» c/ieee-
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^,/e r/e t7a/og-?/e, 1837. I". >I«
iair rmo ;>l'okonäo senssUn, mais ello s ölä prollistöo, et
los oxc»>;?Isiros saisis on grsnclo ;iaii,io.

( <7«:. ?/»n?. ,/ e <7^.?^?/,)
Aus der urkundlichen Staatsschrift der Königl. Preußischen

Regierung. Berlin denssNov. 4837. Vorwort. Die (folgenden)
Blatter enthalten die urkundliche Darlegung des Verfahrens der
preußischen Regierung gegen den Freiherr» Klemens August Droste
zu Nischcring, Erzbischof zu Köln. Sie beurkunden auf der ei¬
nen Seite einen hartnäckigen grundsätzlichen Ungehorsam gegen
die Gesetze des Landes und ein entschieden feindliches Austreten
gegen die Regierung; auf der andern Seite eine bis zum äußer¬
sten Punkte getriebene Geduld und Langmuth, die sich selbst
beim Hervortreten der königl. Machtvollkommenheit nicht vcr-
läugnet, und, mit Zurückhaltung aller Maßregeln strafender Ge¬
rechtigkeit, das gezwungene Einschreiten des Landcsherrn bis
zum letzten Augenblicke innerhalb der Schranken der Nothwchr
zu hasten wünscht. Daß eine deutsche Regierung sich einem
solchen Verfahren Seitens einer ihrer katholischen Landesbischöse
ausgesetzt sehen sollte, muß selbst diejenigen in Erstaunen setzen,
welche nicht ohne Besorgniß die vielfachen Spuren hierarchischer
Reaktion und einer auf das kirchliche Gebiet übergangenen revo¬
lutionären Bewegung in mehreren Theilcn Europas verfolgt und
den Einfluß dieser Elemente auf die neuesten Zeitereignisse beob¬
achtet haben. Denn gerade in Deutschland schien von solchen
Unternehmungen, außer der Weisheit der Regierenden, auch alles
Andere abmahnen und abschreckenzu müssen; der Geist gründ¬
licher Forschung und Wissenschast der einflußreichsten Schrift¬
steller und der wirksamsten öffentlichen Lehrer; die volksthüm-
liche Bildung und der vaterländische Sinn jder katholischenGeist¬
lichkeit, die aufgeklärt religiöse Erziehung eines in Glaubens-
sachcn auf das Inncrc und die Gesinnung gerichteten Volkes und
die Gewöhnung friedlichen und gedeihlichen Nebeneinandcrbe-
stehens verschiedener Ueberzeugungcn und Bekenntnisse. Alle,
diese beruhigenden und sichernden Elemente fanden sich,'aber in
der preußischenMonarchieän einem sehr hohen Grade vereinigt, als
im Sommer des Jahrs stll36 der. genannte Prälat den ehzbischöf-
lichen Stuhl von Köln bestieg. Preußens.Regierung war die
erste gewesen , ,! welche bei der Mitbegrüydung der neuen euro-
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päischen Staatenverhältnisse die Beziehung der katholischen Kirche

in der Monarchie mit dem Oberhaupte derselben zu ordnen be¬

schlossen; die erste, welche diesen Gedanken durch eine Unteri-

Handlung und Vereinbarung ins Werk gesetzt, die nur von den

Gegnern des bestehenden hierarchischen Systems jener Kirche an¬

gefochten wurde. Die Ausführung dieser Vereinbarung ward

von demselben Geiste königlicher Gerechtigkeit und Freigebigkeit

geleitet und durch ein wohlwollendes Zusammenwirken der geist¬

lichen und Staatsbehörden allmählig bewerkstelligt. Die landes¬

herrlichen Rechte, wie sie, durch organische, allgemein bekannte,

Staatsgcsetze bestimmt, vor wie nach der Uebcreinkunft ausge¬

übt wurden, sind im Wesentlichen dieselben, welche in den üb¬

rigen deutschen Landen, wie in den andern geordnetsten Staaten

Europas, bestehen. Diese Rechte, weit entfernt, die katholische

Kirche des Landes als eine feindselige Magd zu unterdrücken»

sollen vielmehr nur die Ausübung geistlicher Gewalt, in ihren

Berührungspunkten mit der weltlichen Macht, wie mit den bür¬

gerlichen Verhältnissen der Einzelnen, zum gemeinfamM Wohl

und zur Bewahrung des Friedens in gebührenden Schranken

halten. Was aber die Ausübung bißsen Rechte betrifft, so kann

man kühn behaupten, sie werde in keinem Lande von lÄem

Staatsbehörden mit höherer Achtung vor der Würde, kirchlicher

Angelegenheiten und mit größerer Ehrfurcht vor. der sHeiligkert

religiöser Ueberzeugung gehandhabt, als in Preußen. Dieser Cha¬

rakter ist nicht allein durch die Persönlichkeit des Monarchen;

fondern auch die weit berbrcitete geistige Bildung her Beamten»

wie -durch den edlen, frommen und milden Geist-begründet, der

die- katholischen Bischöfe Preußens bisher ausgezeichnet hat.

Allerdings traten in diesen Verhältnissen und Beziehungen. Kisst

weilen ibei. einzelnen Punkten Verschiedenheiten der Anrichten vorn

übergehende Reibungen ünd Mißverständnisse zwischen-den geist«

lichcn und Staatsbehörden hervor, allein dann'zeigte sich-iaitch

gegenseitiges Vertrauen zu dein guten Willens die. Lösung-durch

eine, friedliche, und böftiedigWde ;Verständigung heibeizuführlnss

und dieseslVertrauen ward nie getäuscht. Allerdings.-Ließ Ach

ferner bei der gegenwärtigen Gestaltung der europäischen Stachen,

in Preußen.so wenig, als' in andern Ländern immer die. Solle

Harmonie, des bürgerlichen und Staatsrechtes,. -ntit üdon sAN-

sprüchen der Kirchengewalt erreichen, allein-die-Regierung suchte
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uncrmüdet auf solche Schwierigkeiten praktisch durch Annährung

und Vermittelung der Gegensätze, mit Vermeidung von Princi-

picnfragen, zu beseitigen. Für freie und wirksame Aeußerung

'von Wünschen und Beschwerden der katholischen Bevölkerung

und Geistlichkeit gab es in jeder Provinz, in jeder Diözese ge¬

setzliche Organe und Garantien. Kirchen und Schulen der Ka¬

tholiken erstanden unter diesem Zusammenwirken der geistlichen^

und Staatsbehörden aus ihrem Verfalle i die Geistlichkeit-, genoß

und verdiente allgemeine Achtung und erfreute sich einer.segens¬

reichen Wirksamkeit in ihrem , Berufe. Die ausgezeichnetsten

Manner zierten die katholischen Lehrstühle und die bischöflichen

Sitze. Jedem Verdienste in der Wissenschast und Seelsorge war,

ohne Rücksicht aus Geburt, in den bischöflichen Capiteln, Ehre,

Würde und Einfluß gesichert. Alles war in den katholischen

Verhältnissen, wie in. den übrigen Zweigen des Lebens , in ge¬

deihlichem Fortschreiten begriffen. Da trat die Störung ein, de¬

ren merkwürdigen Gang und gefahrliche Richtung die (folgenden,)

Blätter vor Augen legen sollem Nachdem alle Versuche der

Milde ,-und Langmuch erschöpft waren,, wurde ein ernster Ent¬

schluß unvermeidlich. Noch ehe die Art seiner Ausführung ent¬

schieden war, machte .der Erzbischof selbst den Bruch unwider¬

ruflich , indem er auf die Ankündigung des königlichen Willens:

„jene gesetzwidrige Handlungsweise und auflehnende Stellung

nicht länger zu dulden," die Gemüther durch vorgreifende, Oeffent-

lichkeit aufregte, und bei seinen Anhängern wenigsteirs durch die

einseitigste und falscheste Darstellung des Vorgefallenen, einen

Religionshaß gegen die Regierung zu erwecken suchten. .Die

Regierung wird aber deshalb von einem ruhigen Gange so we¬

nig abgehen, als von ihrem guten Rechte. Die Hoffnungen

Uebelgesinnter und die! Pläne fanatischer Erster werden vereitelt

werden. Jede Störung wird vorübergehen, mit allem Verderb¬

lichen, das ihr anhing, die Ruhe der Gemüther wird durch das

Verfahren des Erzbischofs nicht beeinträchtigt, das gegenseitige

Vertrauen zwischen Regierung und Volk nicht'^erschüttert, das

friedliche Verhältniß zwischen Evangelischen und Katholiken wird

nicht gefährdet, der stille Entwicklungs-Gang des deutschen Volkes

nicht gehemMt werden. DassEreigniß wird nur wichtig bleiben als

ein warnendes Zeichen der Zeit, als ein Beispiel, des Charakters

und der Folgen hierarchischer Anmaßung; als urkundlrcher Be-
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leg der Gerechtigkeit und Würde einer christlichen Regierung,

als Triumph der Gesetze und des guten öffentlichen Geistes über

Willkür, Herrschsucht und im Finstern schleichende Umtriebe.

Zur AS« i» S. hg. Nr. II. Note.

Loskii'äcivs VIII in csp. nnico lls clorieo oeAiodsiUe

vel llebilitato in 8sxto (III, g).

Vs8toralis ollleii Debitum ex8c^ueut08, lleelaramu8 »I-

<pie statuiinug,

ooacljutorum Iilpi8eoi um'eleotionem intelliAencl-tin cs5v lle

csusis msjoiibus er rekeeendsin gel 8ellem Vpo8tolicsm,

so üb es seonsuetucline non olzslsnte contrai ia) tantum-

mollo p08tulsnclsm.

8i Vpi8copv8 - peipetuo impelliinento lletentu8, all 8ui

execntionein ollicii rellllatur inntilis, et tilonalljutorem a88u^

mero vel Iisbere noluerit — tune nil per (lapitellum inno-

x^anllum, 8ell live cs8n illern (lapitulum Ilpisoopi et Lcele-
8ise 8uae eonclitionem et 8tatun> sc Iscti ciieum8tantig8 uni-

vei'838, guain cito potcrit, lillelitec et cxplieite rekerst all

dliotitiam llietac 8ecÜ8, reeeptnri bntniliter, et ellicseiter

iinpleturi, c^uoll aupcr lloc per 8cllem ip8gin eontigerit

orüinsri. Also:

Die Erwählung eines Bisthums - Verwesers gehört zu den

Fällen, welche genannt werden <7a?,.?r,e MHoreL, und an den

Apostolischen Stuhl zu bringen sind.

Dieser Fall tritt ein:

wenn der Bischof (oder Erzbischof) i) durch ein beständiges

Hinderniß (impellilncnto perpetuo) von der Verwaltung

seiner Diöcese abgehalten (llotenius) und wirkungslos gemacht

(inolilia cellllswr) ist; und 2) nicht will (noluerit) weder

selbst einen Koadjutor annehmen (a88omsrc), noch sich einen

Solchen bestellen lassen (I,allere):

sonach bestimmt der Kanon :

daß das Kapitel den Rechtszustand nicht ver¬

ändere (eil per Ltipituluw innvvetur), sondern in diesem

Fülle hat das Kapitel über die Lasse der Sache (cvolliuo)

und den Rechtszustand (8tstu8) seines BischofsffErzbischofs)

und seiner Kirche und über alle Umstände des. Vorfalles

II !w'ti. bi! 0viv8t!mtia8 up-ivel'8S8) so schnell alsniöglichffcpiSm
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Mio poiei'ii) treuen und vollständigen Bericht zu erstatten

fllckelller ei explicito reteiai) zurKenntniß des Apostolischen

Stuhles (g<1 noiiiiam lliotse Lellis), um dasjenige, was der

päpstliche Stuhl selbst darüber anordnen wird (guoll »uper

lloo per Zellem Ipssm eontigerii orckinsiü), in Demuth

anzunehmen (llumillier revepiuri) und sorgfältig zu erfüllen

seblieaeiier implsturi).

„Verhandelt Köln, den 20. November 1837. Abends s Uhr.

In Folge Allerhöchsten Befehls Sr. Maj. des Königs, vom 15.

d. M.,und darauf gegründete Instruktion des königl. Ministerii der

geistlichen Angelegenheiten, hatte sich der unterzeichnete königl.

Oberpräsidcnt der Rheinprovinz, in Begleitung des Hrn. Regie¬

rungspräsidenten Ruppenthal, des Oberbürgermeisters Steinberger

und des Negierungsraths Wirk, in die erzbischöfliche Curie begeben,

um dem Herrn Erzbischof, Freiherrn von Droste-Vischering, die¬

jenigen Eröffnungen zu machen, welche die allegierte Allerhöchste

Kabinetsordre vorschreibt. Dem Herrn Erzbischof wurde zuerst

das an den Herrn Minister von Altenstein gerichtete, dieser Ver¬

handlung im Orginal beigefügte, Schreiben vom 31. Okt. d. I.

mit der Aufforderung vorgelegt, sich darüber zu erklären, ob das¬

selbe von ihm sey und er sich zu dessen Inhalt noch jetzt bekenne,

oder dessen Inhalt etwa zurücknehmen und nachträglich seine Unter¬

werfung unter die Befehle Sr. Maj. des Königs aussprechen

wolle.Der Herr Erzbischof erwiederte hierauf: daß er das Schrei¬

ben als von ihm verfaßt anerkenne, bei dessen Inhalt aber

unwiderruflich beharren müsse. Hierauf wurde demselben die Er¬

öffnung gemacht, daß Se. königl. Maj. befohlen hätten, ihm kraft

dieser Verhandlung anzukündigen, wie er durch fortgesetzte Ueber-

schreitung seiner Amtsbefugnisse und durch gesetzwidrige Verfü¬

gungen, welche das landesherrliche Ansehen gefährdet und Störung

der bürgerlichen Ordnung herbeigeführt hätten, die Nothwendigkeit

herbeigeführt habe, ihm, kraft landesherrlicher Machtvollkommen¬

heit, die Ausübung seines erzbischöflichen Amtes zu untersagen und

ihn aus der kölnischen Diözese zu entfernen. Der Herr Erzbischof, auf¬

gefordert, sich diesem Allerhöchsten Befehle zu fügen, seine Amts¬

wirksamkeit einzustellen und nach Münster abzureisen, um dort die

weitern Beschlüsse Sr. Maj. des Königs zu erwarten, erklärte, daß

er das ihm anvertraute Amt weder freiwillig niederlegen, noch auch

die ihm anvertraute Heerde verlassen dürfe; die Befehle Sr. Maj.
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des Königs in weltlichen Dingen ehrend, könne er sie doch in den

bezeichneten Punkten nicht als bindend für sich betrachten, und nur

der Gewalt weichen. Alle demselben hierauf gemachten Vorhal¬

tungen, namentlich daß Se. Maj. der König dem päpstlichen

Stuhle unverzüglich die ganze Sache vorlegen lassen werde; daß

es ihm freistehe, selbst in beliebiger Weise an Se. Heil, zu schreiben

und der Beförderung dieses Schreibens gewiß seyn könne; daß er

die Rechte der Kirche und seine eigenen durch jede beliebige Pro¬

testation wahren könne, vermochten seinen vorausgedrücktcn Ent¬

schluß nicht zu ändern, indem er vielmehr versicherte, dabei un¬

erschütterlich zu beharren. Demnach wurde dem Herrn Erzbischofe

dem Allerhöchsten Befehle gemäß, eröffnet, daß er unverzüglich die

Reise nach Minden, welchen Ort des Königs Majestät einstweilen

zu seinem Aufenthalte bestimmt hätten, nötigenfalls zwangsweise

antreten müsse, und erklärte derselbe hierauf, daß er bereit sey,

sich in diese Zwangsmaßregel zu fügen. Da sich weiter nichts

zu erinnern fand, wurde diese Verhandlung allseitig genehmigt

und vollzogen, nachdem der Herr Erzbischof noch gebeten hatte,

ihm Abschrift dieser Verhandlung mitzutheilen. (gez.) Clemens

August, Erzbischof von Köln. Ruppenthal. Steinberger.

v. Bodelschwingh. Birk. Für Beglaubigung der Abschrift:

(gez.) v. Bodelschwingh.«

Rom, 2. Januar. Se. Heiligkeit hat aus das Schreiben

des Domkapitels von Köln ein Breve erlassen, welches in den

würdevollsten Ausdrücken abgefaßt ist, und worin die in jenem

Schreiben enthaltene Anklage gegen den Erzbischof zurückgewie¬

sen wird. Der heilige Vater spricht rücksichtlich des Ausganges

der Sache sein Vertrauen auf die Gesinnungen und die bekannte

Gerechtjgkeitsliebe Sr. Majestät des Königs von Preußen aus,

welchem die Ansichten des apostolischen Stuhls mitgetheilt wer¬

den. Hoffentlich wird dieses Breve, so wie das Schreiben des

Domkapitels seiner Zeit der Oeffentlichkeit übergeben werden.

Hier dreht sich die ganze Unterhaltung in den Gesellschaften noch

immer um die Angelegenheiten von Köln, wodurch die spani¬

schen Angelegenheiten für den Augenblick in den Hintergrund
treten. —

Rom, z. Januar. Das heutige Diario enthält die Allo-

kutio des heiligen Vaters über die gefängliche Hinwegführung



des hochwürdigsten Erzbischofs von Köln in lateinischer und
italienischer Sprache.

Vom 10. Januar. »Nach den letzten Nachrichten aus
Rom, war es dem preußischen Bevollmächtigtennoch immer nicht
gelungen, in unmittelbare Berührung mit dem päpstlichen Stuhle
zu treten, und man sürchtetc, daß er unverrichteter Sache Rom
werde verlassen.
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